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Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 02/2023 „Solarpark Missen-Tornitz“ der Stadt Vet-

schau/Spreewald (Stand: 27.06.2024) 

Hier: Beteiligung der Behörden; Ihr Schreiben vom 05.08.2024 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 02/2023 

„Solarpark Missen-Tornitz“ der Stadt Vetschau/Spreewald wird von Seiten der Gemeinsamen Oberen Luftfahrt-

behörde Berlin-Brandenburg (LuBB) mit Bezug auf § 31 Abs. 2 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) wie folgt Stellung 

genommen: 

 

1. Das Planungsgebiet befindet sich im Zuständigkeitsbereich der LuBB. 

 

2. Die Belange der zivilen Luftfahrt werden aus luftverkehrsrechtlicher Sicht durch das o.g. Verfahren nicht be-

rührt.  
 

3. Es bestehen keine Anforderungen an den Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung. 
 

4. § 18a LuftVG (Störung von Flugsicherungseinrichtungen) steht dem obigen Vorhaben nicht entgegen. 
 

5. Es bestehen derzeit keine Bedenken gegen den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

02/2023 „Solarpark Missen-Tornitz“  der Stadt Vetschau/Spreewald (Stand: 27.06.2024). 

 

Begründung: 

 

Das Planungsvorhaben liegt bei Vetschau, im Landkreis Oberspreewald-Lausitz des Bundeslandes Branden-

burg. 

 
Gemeinsame 
Obere Luftfahrtbehörde 
Berlin-Brandenburg 

Bearb.: Frau Jänicke 
Gesch-Z.: 4121-50180/03399LF/2024 
Telefon: 03342 4266 4113 
Fax: 03342 4266 7266 
Internet: https://lubb.berlin-branden-

burg.de 
E-Mail: toeb-lubb@lbv.brandenburg.de 
 

Schönefeld,         09.09.2024 

 Planungsbüro Schubert GmbH & Co. KG  

Rumpeltstraße 1 

01454 Radeberg 

 

 

vorab per email an: beteiligungen@pb-schubert.de 

Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg • Mittelstraße 5/5a • 12529 Schönefeld 

 

mailto:Beteiligungen@pb-schubert.de
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Gemeinsame 
Obere Luftfahrtbehörde 
Berlin-Brandenburg 

 

Im näheren Umkreis bis 9 km befinden sich keine Landeplätze des Bundeslandes Brandenburg.  

 

Das Planungsgebiet befindet sich damit außerhalb von Bauschutzbereichen gem. §§ 12, 13, 17 LuftVG und 

Hindernisbegrenzungsflächen ziviler Flugplätze (Verkehrs-, Sonder-, Hubschrauber-Sonderlandeplätzen) sowie 

Segel- und Modellfluggelände. 

 

Weder die geplante Festsetzung eines sonstiges Sondergebietes mit Zweckbestimmung „Photovoltaikanlage" 

noch die maximale Höhe der baulichen Anlagen von 72,9 m über NHN sind geeignet luftverkehrsrechtliche Be-

lange zu beeinträchtigen.  

 

Zur Vermeidung von Blendwirkungen für den zivilen Flugverkehr (insbesondere tieffliegende Rettungshub-

schraubereinsätze) wird die Verwendung reflexionsfreier Oberflächen der PV-Module vorausgesetzt. 

 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Schutzbereichen ziviler Flugsicherungsanlagen (vgl. § 18a LuftVG). 

 

Insgesamt bestehen daher keine Bedenken gegen den Vorentwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

02/2023 „Solarpark Missen-Tornitz“ der Stadt Vetschau/Spreewald (Stand: 27.06.2024). 

 

Hinweise: 

 

1. Sollten die geplanten Inhalte/Gebiete des o. g. Planungsvorhabens geändert werden, wird darum gebeten, 

die entsprechenden Planunterlagen bei der Luftfahrtbehörde erneut zur Prüfung einzureichen. 
 

2. Zur Abklärung eventueller militärischer Belange wenden Sie sich bitte an das Bundesamt für Infrastruktur, 

Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw), Postfach 2963, 53019 Bonn. 
 

3. Weitere Informationen über die Lage und Hindernisfreiflächen der im Land Brandenburg gelegenen Lande-

plätzen finden Sie unter: „https://lubb.berlin-brandenburg.de/aufgaben/flugplaetze-berlin-brandenburg“. 

 

Um Übersendung einer Kopie vom Abwägungsergebnis wird gebeten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Jänicke 
 

Das Dokument ist digital erstellt, elektronisch schlussgezeichnet und ohne Unterschrift gültig. 
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 
  

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 1 
und 2 

Belang Immissionsschutz 

Vorhaben 
F23125 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 02/2023  
„Solarpark Missen-Tornitz“ Stadt Vetschau 

Ansprechpartner*In: 
Referat: 
Telefon: 
E-Mail: 

Jutta Kimmig 
T25 
0355 4991-1361 
TOEB@lfu.brandenburg.de 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

  

b) Rechtsgrundlage  

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: 

 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 

 

 

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
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Auswirkungen 

 
 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 

 

 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

Sachstand Planung: 
Die Planaufstellung erfolgt zur Schaffung von Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Errichtung einer 
großflächigen Photovoltaik-Freiflächenanlage. Hierfür soll eine insgesamt ca. 90 ha große Fläche 
nordöstlich der Ortslage Missen der Stadt Vetschau/Spreewald überwiegend (ca. 73 ha) als sonstige 
Sondergebiete mit Zweckbestimmung „Photovoltaikanlage“ (SOPV) mit mehreren Teilflächen (SO1 
bis SO7) festgesetzt werden. Weiterhin sind Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
(Wartung) sowie Grünflächen zur Abgrenzung und Einbindung in die Landschaft geplant. 
 
Bei dem betrachteten Geltungsbereich handelt es sich um Ackerflächen außerhalb von 
Siedlungsbereichen, die im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Vetschau/Spreewald 
überwiegend als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt sind. Die nähere Umgebung wird von 
Wald (nördlich und südöstlich) und Ackerflächen bestimmt.  
Die nächstgelegene schutzwürdige Nutzung befindet sich mit dem Wohnstandort „An der Alten 
Schäferei“ östlich bei geringstem Abstand von ca. 300 m zur Grenze der geplanten Sondergebiete. 
Zum westlich lokalisierten Siedlungsrand der Ortslage Missen besteht ebenfalls eine Entfernung von 
mindestens 300 m. 
 
Die Planaufstellung erfolgt im Parallelverfahren zur 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
der Stadt Vetschau/Spreewald. 
 
Stellungnahme: 
Rechtsgrundlagen: 
Gemäß § 50 Satz 1 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine 
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikel 3 Nummer 13 der Richtlinie 
2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder 
überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, 
insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem 
Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und 
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öffentlich genutzte Gebäude, soweit wie möglich vermieden werden.  
 
Die übergebenen Planunterlagen Stand Vorentwurf vom 27.06.2024 wurden hinsichtlich der 
Übereinstimmung mit den Erfordernissen des vorbeugenden Immissionsschutzes geprüft. Danach 
sind ausgehend von der Standortlage, dem Nutzungsbestand in der näheren Umgebung sowie der 
Art der geplanten Bauflächennutzung (Sondergebiet Photovoltaik) keine Bedenken gegen das 
Planvorhaben erkennbar.  
 
Für die weitere Planaufstellung werden nachfolgende Hinweise übermittelt: 
Bei einer Photovoltaik-Freiflächenanlage handelt es sich aus immissionsschutzrechtlicher Sicht um 
eine nichtgenehmigungsbedürftige Anlage. Nach § 22 BImSchG muss der Betreiber solcher Anlagen 
diese so errichten und betreiben, dass nach dem Stand der Technik vermeidbare schädliche 
Umweltbeeinträchtigungen verhindert werden. 
 
Von Photovoltaik-Freiflächenanlagen können schädliche Umwelteinwirkungen durch 
elektromagnetische Felder, Lärm sowie Blendungswirkung ausgehen. Hierzu sind im vorliegenden 
Umweltbericht unter „Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung“ für die immissionsrelevanten Schutzgüter Luft und Klima (2.7.3) sowie das Schutzgut 
Mensch (2.10.3) entsprechende Beschreibungen und Bewertungen enthalten. Ergänzungen oder 
weiterführende Untersuchungen sind nach aktuellem Kenntnisstand hierzu nicht erforderlich. 
 
 
Die Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlage ihre Gültigkeit. 

 
 
 
Dieses Dokument wurde am 16.08.2024 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 
  

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Wasserwirtschaft 1 und 2 

Belang Wasserwirtschaft 

Vorhaben 
F23125 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 02/2023  
„Solarpark Missen-Tornitz“ Stadt Vetschau; Landkreis 
Oberspreewald Lausitz 

Ansprechpartner*In: 
Referat: 
Telefon: 
E-Mail: 

Heike Priesner 
W13 
0355 4991 – 1388 
Heike.Priesner@LfU.Brandenburg.de 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

  

b) Rechtsgrundlage  

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: 

 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 

 

 

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 
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a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen 

 
 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 

 

 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

Die wasserwirtschaftlichen Belange des LfU Brandenburg gemäß BbgWG § 126 Abs. 3, Satz 3 
betreffend werden folgende Hinweise gegeben: 
 
Grundsätzliche Hinweise zu den wasserwirtschaftlichen Belangen: 
Im Plangebiet befindet sich ein Gewässer II. Ordnung. Die Pflicht der Unterhaltung obliegt nach § 79 
Abs. 1 Nr. 2 BbgWG den Unterhaltungsverbänden. Der zuständige Unterhaltungsverband sollte 
beteiligt werden. 
Das Plangebiet schließt Gewässerrandstreifen ein. Das WHG enthält mit dem § 38 eine Vorschrift zum 
Schutz von Gewässerrandstreifen. Die Vorschrift regelt die Zweckbestimmung von 
Gewässerrandstreifen (Absatz 1), die räumliche Ausdehnung (Absätze 2 und 3) und die in den 
Gewässerrandstreifen geltenden Verbote (Absätze 4 und 5). 
Während der Durchführung von Baumaßnahmen besteht die Möglichkeit der Verunreinigung von 
Gewässern durch wassergefährdende Stoffe. Es ist sicherzustellen, dass durch die Einhaltung 
einschlägiger Sicherheitsbestimmungen eine wassergefährdende Kontamination vermieden wird (§ 1 
BbgWG, § 5 Abs. 1 WHG). 

 
Heike Priesner 
 
Dieses Dokument wurde am 19.08.2024 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Planungsbüro Schubert GmbH & Co. KG 
Rumpeltstraße 1 
01454 Radeberg 

 Bearb.: Frau Andrea Barenz 
Gesch-Z.:LFU-TOEB-
3700/28+33#309630/2024 
Hausruf: +49 355 4991-1332 
Fax:  +49 331 27548-2659 
Internet:  www.lfu.brandenburg.de  
TOEB@LfU.Brandenburg.de 

Cottbus, 21.08.2024  

F23125 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 02/2023  „Solarpark Missen-
Tornitz“ Stadt Vetschau 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
 
Eingereichte Unterlagen: 
 - Anschreiben vom 05.08.2024 
 - Begründung mit Umweltbericht, 27.06.2024 
 - Artenschutzfachbeitrag, 27.06.2024 
 - Planzeichnung, 27.06.2024 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 
Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-
serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes 
gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Um-
welt (LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung wer-
den für die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung 
beiliegende Stellungnahmen der Fachabteilungen Immissionsschutz und Wasser-
wirtschaft übergeben. Die fachliche Zuständigkeit für den Naturschutz obliegt der 
unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Oberspreewald-Lausitz. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Andrea Barenz 
Dieses Dokument wurde am 21.08.2024 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 
gültig. 
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Landesbetrieb 

Forst Brandenburg 

- untere Forstbehörde -  

 

 

 

 

Dienstgebäude  Telefon Fax   

Chransdorf Nr. 2 03229 Altdöbern (03541) 712940 (0331) 275484463   
 

Planungsbüro Schubert GmbH & Co. KG 

Rumpeltstraße 1 

01454 Radeberg 

 

per Mail an: Beteiligungen@pb-schubert.de 

 

 

 
 

 Altdöbern, 09.09.2024 

 

forstbehördliche Stellungnahme zum Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Nr. 02/2023  „Solarpark Missen-Tornitz“ - 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nach Prüfung der eingereichten Unterlagen stelle ich fest, dass Wald im Sinne des 

Gesetzes gemäß § 2 LWaldG nicht direkt betroffen ist. Aus diesem Grund wird von 

Seiten der unteren Forstbehörde der Maßnahme unter Beachtung nachfolgender 

forstbehördlicher Hinweise zugestimmt. 

 Holzungen, die den Umfang einer flächenmäßigen Räumung darstellen, 

sind nach § 8 LWaldG genehmigungspflichtig und somit nicht gestattet. Das 

betrifft insbesondere die Flurstücke 296, 297, 299 und 466 in der Flur 2 in 

der Gemarkung Missen, welche süd-östlich direkt an der geplanten Photo-

voltaikanlage angrenzen. Es ergeht vorsorglich der forstbehördliche Hin-

weis, einen Mindestabstand der neu zu erstellenden Solarmodule zu den 

angrenzenden, bereits vorhandenen Waldflächen einzuplanen, sodass da-

mit Gefahrenübergänge sowohl aus dem Wald heraus (bei Sturm umstür-

zende Waldbäume, Waldbrand) als auch vom Baufenster auf den Wald 

(Anlagenbrand) weder für den Wald als auch für die Solarmodule nicht ein-

treten können. Zu geringe Abstände der Solarmodule zu angrenzende 

Waldflächen ergeben keine Haftungsansprüche der Betreiber gegenüber 

den Waldbesitzern hinsichtlich Beschattung und eventueller Sturmschä-

den. Aus der Unterschreitung diesbezüglicher Abstandsmaße lassen sich 

Forstamt Oberspreewald-Lausitz 

 

Bearb.:  Bianca Richter-Lohmann 

Gesch.Z.:  080-3-FoA-10-

7002/156+11#331908/2024 

Hausruf:  +49 3541 712943 

Fax:  +49 3541 712949 

FoA.Oberspreewald-Lausitz@lfb.brandenburg.de 

www.forst.brandenburg.de 

www.forstwirtschaft-in-deutschland.de 
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Landesbetrieb 

Forst Brandenburg 

 

auch keine nachträglichen Forderungen ableiten, dass Waldbäume zu fäl-

len sind, um eine Beschattung oder Schäden an den Solarmodulen auszu-

schließen. 

 Die Arbeiten sind so auszuführen, dass es zu keiner dauerhaften Schädi-

gung von Waldbäumen (beispielsweise das Abschneiden von Wurzeln oder 

Rindenverletzungen) kommt. 

 Die benachbarten Waldflurstücke dürfen nicht befahren und nicht geschä-

digt werden. 

 Bodenaushub sollte nicht in angrenzenden Waldflächen gelagert werden. 

 Die gesetzlichen Bestimmungen des vorbeugenden Waldbrandschutzes 

gemäß §§ 20 – 23 LWaldG sind einzuhalten. (z.B. Abstandsregel von Feuer 

zum Wald beträgt 50 m) 

Fragen zum Sachverhalt beantworte ich Ihnen gern. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

B. Richter-Lohmann 

Funktionsförsterin Hoheit 

Dieses Dokument wurde am 09.09.2024 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 

gültig. 
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Landesamt für Arbeitsschutz, 

Verbraucherschutz und 

Gesundheit 

Die Präsidentin 

Potsdam, 03.09.2024 
 
Stellungnahme 
zur frühzeitigen Beteiligung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 
02/2023 „Solarpark Missen-Tornitz“ + 13. FNP-Änderung – Stadt Vet-
schau/Spreewald 
 
hier: Anforderung einer Stellungnahme gemäß § 4 Absatz 1 BauGB 
 Fachstellungnahme des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucher-

schutz und Gesundheit  
 
Die Stadt Vetschau hat für einen Bereich östlich der Ortslage Missen den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Missen-Tornitz“ aufgestellt. Es erfolgt 
die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes mit besonderer Zweckbestim-
mung „Photovoltaikanlage“. Im Parallelverfahren erfolgt die 13. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes.  
 
Aus Sicht des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit 
(LAVG) ist zu prüfen, ob durch die Aufstellung des Bebauungsplanes die Bestim-
mungen der 26.BImSchV -  Verordnung über elektromagnetische Felder - bei der 
Errichtung bzw. Änderung niederfrequenter Anlagen eingehalten werden. 
 
In Begründung zum Bebauungsplan bzw. zur Flächennutzungsplanänderung wur-
den keine konkreten Aussagen zur Lage des Netzanschlusspunktes zur Einspei-
sung des erzeugten Solarstroms getroffen. Ein möglicher Standort für ein Umspann-
werk soll sich in ca. 4,8 km westlich des Plangebietes an der 110-kV-Trasse süd-
östlich der Ortslage Calau befinden.    
 
Des Weiteren sind die Errichtung von Erdkabeln und 25 Trafostationen innerhalb 
Plangebietes vorgesehen.  
 
Trafostationen, möglicherweise Umspannstationen sowie das Erdkabel, welches für 
den Anschluss an das Versorgungsnetz von außen in das Plan-Gebiet hinein ver-
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legt wird, sind Anlagen, die nach der 26.BImSchV zu betrachten sind. Für die ge-
planten niederfrequenten Anlagen innerhalb der überbaubaren Fläche sind keine 
weiteren Forderungen bzgl. der 26. BImSchV zu treffen.  
 
Gemäß dem § 3 der 26. BImSchV wird bei Niederfrequenzanlagen für Orte, die zum 
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, die Einhaltung 
der Grenzwerte gefordert (bei Trafostationen und Mittelspannungskabel sind diese 
ab 1 m Abstand sicher eingehalten).  
 
Des Weiteren ist im § 4 Abs. 2 der 26. BImSchV ein Minimierungsgebot für die von 
Niederfrequenzanlagen ausgehenden elektrischen und magnetischen Feldern for-
muliert. Das Nähere hierzu ist in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durch-
führung der Verordnung über elektromagnetische Felder (26.BImSchVVwV) vom 
26.02.2016 geregelt. 
 
Das Minimierungsgebot ist anzuwenden, wenn maßgebliche Minimierungsorte sich 
im definierten Einwirkungsbereich von 10 m für Trafostationen, von 10 m für Erdka-
bel < 50 kV, von 25 m für Kabel ≥ 50 kV<110 kV, von 50 m zu einer eventuell 
notwendigen Umspann- und Schaltanlage mit ≥ 110 kV Nennspannung befinden. 
Die Minimierungsprüfung hat dann anlassbezogen im nachfolgenden Genehmi-
gungsverfahren zu erfolgen. 
 
Im Auftrag 
 
 
Angela Schulz 
 
Das Dokument ist digital erstellt, elektronisch schlussgezeichnet und ohne Un-
terschrift gültig. 
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Raddusch LindenstraUe 2

03226 Vetschau (Spreewald)

Telefon: 035433 5926-0

Telefax: 035433 5926 27

E-Mail: info@wbvoc.de

Internet: www.wbvoc.de

Bearbelter/-ln

Herzog
Durchwahl

5926- 22

Datum

06.03.2024

Stellungnahme: OSL-V-016/2024

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 02/2023 "Solarpark Missen-Tornitz"

Sehr geehrte Frau Caspar,

bezugnehmend auf Ihre E-Mail vom 16.01.2024 nehmen wir wie folgt Stellung:

1. Bauherr:

Stadt Vetschau

2. Qrtliche Laae:

Stadt/Gemeinde:

Bundesland:

Landkreis:

Einzugsgebiet:

Wasserlauf:

Stadt Vetschau

Brandenburg

Oberspreewald-Lausitz

Graifenhauiner FlielS (G-Gebiet) und Vetschauer Muhlenflieli (H-Gebiet)

L123/3, LI 23 und L036/1

3. Folqende Unterlaaen haben vorQeleqen;

Anschreiben mit Ubersichtsplanen.

4. Forderunaen/ Hinweise:

Bel dem o. g. Vorhaben sind die Gewasser II. Ordnung L123/3, L123 (Missen- Tornitzer Graben) und
L036/1 betroffen, die an die Plangebiete grenzen.

Dem Wasser- und Bodenverband „Oberland Calau" (WBVOC) obliegt gemali § 79 Abs. 1 S. 1 Nr. 2
des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) die Gewasserunterhaltungspflicht des o. g.
Gewassers II. Ordnung. Daruber hinaus ist der WBVOC nach § 82 des Brandenburgischen
Wassergesetzes (BbgWG) fur die wasserwirtschaftlichen Aniagen unterhaltungspflichtig.

Vorstandsvorsltzender

Wemer Suchner

Geschaftsfiihrer

Rainer Schloddarick

Bankverbindung Spree- Nellie
BLZ: 180 500 00 Konto-Nr.: 311 510 4560

iBAN: DE94 1805 0000 3115 1045 60

BIG: WELADEDICBN

Umsatzsteuer-Nr.

057 149 03812

Ust-tdNr.

DE 189 777 968
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